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I.

Amt Grünheide (Mark)

�� Haushaltssatzung für das Amt Grünheide (Mark) für das Haushaltsjahr 2001

Gemäß § 11 der Amtsordnung und § 76 ff  der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg hat der
Amtsausschuß des Amtes Grünheide (Mark) mit Beschluß vom 25.09.2000 folgende
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2001 erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2001 wird

1. Im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 2.994.400 DM
in der Ausgabe auf 2.994.400 DM

2. im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf    401.100 DM
in der Ausgabe auf    401.100 DM

festgesetzt.
§2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§3

Die Amtsumlage wird auf  2.566.600 DM und damit auf 36,24 % der voraussichtlichen
Umlagegrundlagen für 2001 in Höhe von 7.082.839 DM festgesetzt.

§4

Entsprechend § 17 GemHVO sind folgende Ausgaben gegenseitig deckungsfähig:

- die Ausgaben der Gruppe 65 ohne Unterabschnitt 130
- die Ausgaben der Gruppe 55 ohne Unterabschnitt 130
- die Ausgaben der Gruppe 54 ohne Unterabschnitt 130
- im Unterabschnitt 130 die Ausgaben der Gruppe 54, Gruppe 56, Gruppe 57, Gruppe 65 innerhalb

der jeweiligen Gruppe
§ 5

Als erheblich im Sinne des  § 81 der Gemeindeordnung gelten überplanmäßige und außerplanmäßige
Ausgaben, wenn sie  bei den einzelnen Haushaltsstellen
der Gruppen 5, 6 und 9 5.000 DM,
der Gruppen 7 und 8 1.000 DM
sowie bei den Personalausgaben insgesamt 10.000 DM übersteigen.

Gemäß § 13 (2) der Amtsordnung wurde der Hebesatz für die Amtsumlage mit Bescheid vom
8. Dezember 2000 durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt.
Die Haushaltssatzung mit den Anlagen kann in der Kämmerei des Amtes Grünheide (Mark) zu den
Sprechzeiten eingesehen werden.

Grünheide, den 27.01.2001

Friedrich
Amtsdirektor (Siegel)
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�� Bekanntmachung der Gebühreneinzugszentrale (GEZ)
- Angebliche Rückerstattung von Rundfunkgebühren

In der letzten Zeit gehen bei der GEZ vermehrt in Vordruckform gestaltete Schreiben von
Rundfunkteilnehmern ein, die um Erstattung von Rundfunkgebühren bitten. Als Begründung
wird darauf hingewiesen, dass ARD und ZDF angeblich einen Gewinn von über 1 Milliarde DM
erwirtschaftet hätten, der an die Gebührenzahler zurückzuzahlen sei.

Alle Informationen über einen angeblichen Rückerstattungsanspruch von Rundfunkgebühren sind frei
erfunden. Es gibt weder ein Oberlandesgericht in Augsburg (wie auf dem Vordruck angegeben) noch
eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes (der das Urteil angeblich bestätigt haben soll) zu dieser
Frage.

Auf diesen Sachverhalt hat auch die Presse bereits mehrfach hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen
Gebühreneinzugszentrale

�� Bekanntmachung des Zweckverbandes Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland
- Abfuhrunternehmen zur mobilen Entsorgung

Ab dem 01.01.2001 sind ausschließlich die nachfolgend aufgeführten Transportunternehmen für das
Sammeln und die Abfuhr von Wasser aus abflußlosen Sammelgruben sowie von nicht separiertem
Klärschlamm aus Kleinkläranlagen im Gebiet des Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung Fürstenwalde und Umland zugelassen:

Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Beerfelde
Dorfstrasse 36
15518 Beerfelde

Tel.: 03 36 37/ 42 50

Fürstenwalder Agrarprodukte GmbH Buchholz
Dorfstrasse 23
15518 Buchholz

Tel.: 03 36 36/ 231
oder 03 36 36/ 210

Lohnunternehmen Olaf Bartsch
Dorfstrasse 59
15518 Demnitz

Tel.: 03 36 36/ 50 63

Fa. W. Fuchs Fäkalienentsorgung
Lindenstrasse 10
15518 Tempelberg

Tel.: 03 34 32/ 7 14 25

Galke & Schröder Rohrreinigungsservice
Rauener Strasse 58
15517 Fürstenwalde

Tel.: 0 33 61/ 5 77 70

Herrmann Rohr- und Kanalreinigung
Berliner Strasse 19/ 20
15537 Neu Zittau

Tel.: 0 33 62/ 85 90

Kanal- und Rohrreinigung Frank Levit
Berliner Strasse 13
15537 Erkner

Tel.: 0 33 62/ 7 54 17

Entsorgungsbetrieb Mickan- Hielscher OHG
NL Erkner
Am Güterbahnhof
15537 Erkner

Tel.: 0 33 62/ 2 50 28

Innungsbetrieb Karsten Müller
Gas- Wasser- Sanitär Heizungs- und Lüftungsbau
Erd- und Rohrleitungsbau
Kohlsdorfer Chaussee 1
15848 Beeskow

Tel.: 0 33 66/ 2 25 79
oder 0171/ 424 06 06

Noske & Wilke Speditions GmbH
Lindenstrasse 45
15517 Fürstenwalde

Tel.: 0 33 61/ 7 70 10
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Petter GbR Containerservice, Fäkalienabfuhr
Julius- Rütgers- Strasse 15
15537 Erkner

Tel.: 0 33 62/ 40 80

�� Bekanntmachung des Wasserverbandes Strausberg – Erkner (WSE)
- Veröffentlichungshinweis auf die Veröffentlichung von Satzungen

Märkisch-Oderland vom 01.12.2000 wurde veröffentlicht:

¡ Satzung zur 1. Änderung der Verbandssatzung des Wasserverbandes Strausberg-Erkner
vom 11.10.2000

II.

Amt Grünheide (Mark)
-Gemeinde Grünheide (Mark)-

�� Erneute öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 07
„Freizeit – und Kulturzentrum“ Grünheide

Die Gemeindevertretung Grünheide hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 18.12.2000 beschlossen, den
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 07 "Freizeit- und Kulturzentrum", bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der Begründung von Juli 2000 entsprechend
der Abwägungsbeschlüsse vom 18.12.2000 zu ändern und erneut auszulegen.
Das Plangebiet wird um die Flächen entlang des Kanals reduziert.
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung von Januar 2001 werden gemäß
§ 3 Abs. 3 Satz 1 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt.
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Während der Auslegung können nur zu den Änderungen von jedermann Anregungen schriftlich oder
zur Niederschrift vorgebracht werden.
Die Niederschrift ist zu senden/abzugeben im Amt Grünheide (Mark), Bauamt, Am Marktplatz 1 in

Die Träger öffentlicher Belange werden parallel von der erneuten öffentlichen Auslegung
benachrichtigt und am Planverfahren beteiligt.

Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 06.02.2001  -  07.03.2001

Montag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
Freitag 08.00 -12.00 Uhr

im Amt Grünheide (Mark), Bauamt, Am Marktplatz 1, 15537 Grünheide zu jedermanns Einsicht.

Grünheide, den 08.01.2001

Friedrich
Amtsdirektor (Siegel)

Ende Teil A. – Bekanntmachungen des Amtes
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